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Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Ufieri.

Montag, den 28 Juli 1800. Erstes Quartal. Den 9 Thermidor VIII.

Vollziehungs-Ausschuß.
Der Vollziehungsausschuß, auf die Berichte des

Ministers der Künste und Wissenschaften und des Fi-
„anzministers, über die dem Bürger Pestalozzi zum

Behufe seines Erziehungsinstituls in Burgdorf von

Seite des Staats zu bewilligende Unterstützung,

beschließt:
r. Dem Bürger Pestalozzi soll die Wohnung im

Schlosse zu Burgdorf zu einer Erziehungsanstalt

unentgeltlich eingeräumt werden.

2. Ferner sollen ihm unentgeltlich vier Klafter Holz
jährlich gegeben werben,

z. Auf sein Verlangen soll ihm der zur Anpflanzung
von Genüssen nöthige Platz in den Schloßgärten
abgetreten werden.

4. Die bey einer Spczialrequisition zufammengebrach-
ten Betten soll die Verwaltungskammer aus den

Zimmern, deren der Bürger Pestalozzi bedürftig
ist, wegrüumcn lassen.

Dem Minister der Finanzen und dem der Künste
und Wissenschaften ist die Vollziehung dieses Be-
schlusscs aufgetragen.

Bern, den az. July 1800.
Der Präsident des Vollz. Ausschusses,

(Sign.) Savary.
Im Namen des Vollziehungsausfchusses

Der Interims - Gen. Sccretär.
(Sign.) Briatte.

Gesezgebung.
Grosser Rath, 18. Juni.

(Fortsetzung.)
Cartier will einen solchen Zusatz wohl zugeben,

wünscht aber, denselben sorgfältig zu bestimmen, um

den Wirthen, zum Nachtheil der Metzger, nicht zu
viel Rechte einzuräumen.

Hammer stimmt Secretan bey, und will hierüber
die Wirthe nicht mehr einschränken, als andere Bürger,
indem sie schon hinlänglich beschwert sind. — Secre-
tans Antrag wird angenommen.

Der Senat bezeugt dem grossen Rath seinen Wunsch,
die vereinigte Commißion beyder Räthe unverweilt mit-
telst eines Beschlusses, aufgelöst zu sehen.

Escher fodert, daß der grosse Räch dem Senat
sein Mißfallen bezeuge, über seine häufigen constitutions,
widrigen Einladungen.

Carmintran fodert Tagesordnung über diese

Botschaft, und Host, die unnütze Zehnercommißion
werde von selbst ihre Auflösung fodern.

Billeter. Ein in konstitutioneller Schritt führt
zu dem zweiten. Hätten wir keine konstitutionswie

drige Zehnercommißion ernennt, so wäre der Senat
nicht in den Fall gekommen, diese constitutionswidrige
Einladung zu machen. Er fodert bestimmt Auflösung

dieser gefährlichen Commißion.

Graffindet, da der Senat mit uns diese Com,
mißion ernannte, so habe er wohl ein «welches Recht

zu einer solchen Einladung, deren er entsprechen will.
Man geht zur Tagesordnung über diese Botschaft,

und auf Billeters Antrag wird die vereinigte Com-

mißion aufgelöst.

Der Vollziehnngsausschuß übersendet den Verbal«

prozeß des Verkaufs der der Nation zustehenden Ze,

hendscheuer zu Liestal. — Dieser Gegenstand wird an
eine Commißion gewiesen, in die geordnet werden:

Gysi,"Debon und Schwab.
Der Vollziehnngsausschuß übersendet zufolge der Ein,

ladung vom 28. April, die Tabelle der bis den isten

Jenner verkauften Nationalgüter, deren Verkäufe ra«
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tificirt worden sind. — Dieses Verzeichniß wird auf
den Canzleytisch gelegt.

Näf bemerkt, daß in einer der Beylagen der ver-

lesenen Botschaften, der Finanzminister den Vollzie-
hungsausschuß, Regiernngsrath, nennt; er foderl also

eine Einladung an die Vollziehung, allen ihren unter-
stehenden Behörden anzubefehlen, ihr keinen andern
als den gesetzlichen Titel zu geben. Dieser Antrag wird
angenommen.

Spengler tragt darauf an, über die in den

Herbst-Tag und Nachtgleichen bevorstehende Wiederer-

Neuerung des grossen Raths eine Commißion nicdcrzu-

sitzen, um zugleich über das drückende Gesez wegen
Nichtentlassuug von den angenommenen Staatsbedie.
mmgcn ein Gutachten vorzulegen. Dieser Antrag wird
mit Dringlichkeitserklärung angenommen, und in die

Commißion geordnet: S pen gler, K u h n < Se-
cretan, Custor und Fierz.

Neunzehen Kaufleute vom Aargäu fodern Aufhebung
eines Tabakzolls, der ehedem im Canton Bern statt

hatte.
Spengler fodcrt Verweisung an die allgemeine

ZMommißion.
Carrard macht die Geschichte des Tabakzolls,

der zur Begünstigung des inländischen Tabaksbaus,
eingeführt wurde, übrigens stimmt er Spengler bey,

dessen Antrag angenommen wird.

I oh. Iungo von Freyburg klagt, daß die dor-

tigen Authoritäte», einem Beschluß der Vollziehung
zuwider, in der Amtskleidung an religiösen Festen er-

scheinen, und will daß ein Gesetz gebiete, daß bey

solchen Festen immer die Beamten in Amtskleidung
erscheinen.

Ca r m i n i r an fodcrt Verweisung an die Voll-
ziehung, w.il jener Beschluß vielleicht den etwas exal-

tirten Köpfen der vorigen Völlziehuug zu danken ist.

Delves fodcrt Tagesordnung.
G a p a n y klagt über Carmintrans Aeusserungen

und versichert, daß er vor einem Jahr als Commis-

far jener sogenannten exaltirten Köpfe, an der Svitze
einer Prozeßion in der Amtskleidung auftrat. — Die
Tagesordnung wird angenommen.

Die Gemeinde Grancours versichert ihre Anhäng-
lichkeit an die Republik, will keine Vertagung der

Räthe, und klagt wider einen Beschluß der Vermal-
tungskammcr, wegen einer an ihren Pfarrer zu lie-
fernden Besoldung, und äussert einige andere Wünsche

in Rüksicht der, noch mangelnden Gesetze. — An eine

Commißion gewiesen, in die Car m int ran, G a-

pan y und Pelegrini geordnet werden.

Grosser Rath, 19. Junt.
Präsident: Legler.

Die Gemcindsgutgercchtigkcitbcsitzer von Fällanden
im Canton Zürich fodern Berechtigung, ihr gemein,
fames Gut unter einigen Sicherungsbedingungen ver-
theilen zu dürfen, welches ihnen von dem Regierungs-
statlhaltcr unter Androhung von Execution untersagt
wurde.

Fierz fodcrt Tagesordnung, darauf begründet,
daß kein Gesetz eine solche Theilung verbiete.

Graf fodcrt Untersuchung durch eine Commißion.
Näf stimmt Fierz bey und ärgert sich sehr über

das Benehmen des Regierungsstatthalters von Zürich,
welches Ahndung verdiene.

E sch e r ist Grass Meinung und in der tteberzeu-

gung, daß der Statthalter pflichtmäßig handelte, eine

Theilung einzustellen, über welche wir erst vor einigen
Wochen ein Gutachten, welches solche Theilung zu-
lasseu wollte, an die Commißion zurückgewiesen haben:
übrigens bittet er um Sorgfalt in Vcrtheilung von
Genieinwaldungcn, weil wenn diese zu Privateigen-
thun, vertheilt werden, das Interesse der künftigen
Generationen gröstenihcils veruachläßigt wird.

Villeter stimmt Näf bey und wundert sich über

dieses Benehmen eines Zürchers, dem man weit eher

ExecutionStruppen wegen Vertheilung der Zunftgüler
geben sollte: er wünscht, daß diesem Statthalter eine

Nase gedreht werde, wie ers verdiene.

N e > lst ab ist ganz Fierzens Meinung, dessen. An-
trag angenommen wird.

Die Pfarrgemeinde Dnpaquet im Leman klagt, daß

ihr Pfarrer von einem Major Pilichody mißhandelt
worden sey. "

Carrard. 'Das gute Zeugniß dieser Gemeinde
macht ihrem Pfarrer Ehre: der Bürger, der ihn
mißhandelte, ward als verdächtig nach Paris geführt:
es ist wichtig, daß die redlichen Pfarrer gehörig un-
lerstüzl werden und daher weise mau diese Bittschrift
mit Anempfehlung an die Vollziehung. Angenommen.

Folgendes Gutachten wird in Berathung genommen
A n d e n S e n at.

In Erwägung, daß der Grundsatz des Blukzugrcchts'
bloß allein auf der Erhaltung und Vergrößerung der
reichen und mächtige:, Familien beruhte, ohne dggz

allgemeine Interesse der Gesellschaft zu bezwecken;.
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In Erwägung, daß die Ausübung dieses Rechts

eine unerschöpfliche Quelle von Prozessen, über die

strengen Formen, die damit verbunden waren, über

die Art der Verwandschastsgrade, über dcn dem Käu-

fcr zu machenden Ersatz u, s. w. war;
In Erwägung, daß das Blutzugrecht sogar die

Sitten der Bürger verdarb, indem es keinen Betrug
gab, dessen man sich nicht bediente, um demselben

auszuweichen, ohne sich sogar durch den Eid abschrecken

zu lassen, der in mehrern Fällen vorgeschrieben war;
In Erwägung, daß dieses Blutzugrecht an und

für sich selbst ungerecht war, da es durch die Vermin-
deruug des Werths der Güter für den Eigenthümer
eine Art von Auflage zu Gunsten seiner Verwandle»

wurde;
In Erwägung, daß der Staat dadurch in verfehle-

dener Hinsicht Schaden litt; sey es durch die Ein-
schränkung, die die Handänderung der unbeweglichen

Güter dadurch erlitt; sey es durch den Nachtheil, der

daraus für den Landbau entstand, indem der Käufer
nichts wichtiges auf seinem Grundstück während der

ganzen Zeit vornehmen konnte, welche das Gesetz zur
Ausübung dieses Zugrechts vorschrieb;

In Erwägung jedoch, daß in gewissen Fällen das

Blutzugrecht als ein Hülfsmittel gegen Verkäufe ange-

sehen werden kann, welche aus Uebercilung oder in
der Ueberrafchung gemacht worden sind; ein nützliches

Hülfsmittel, bevor das bürgerliche Gesetzbuch derglei-
chen Mißbräuchen vorgcbogen hat,

Hai der grosse Rath beschlossen:

1. Das Blutzugrecht ist in ganz Helvetien unter

folgenden Ausnahmen aufgehoben.

2. An denjenigen Orten, wo ein solches Recht durch
Gesetze oder Gebräuche eingeführt war> bleibt es zu

Gunsten des Vaters und der Mutter und andern in auf
steigender Linie gegen ihren Kindern und Großkindern,
und so im Gegensatz beybehalten; jedoch nur in den

Fällen, wo das Zugrecht in solchen Personen durch
die alten Gesetze und Gebräuche berechtigt war.

Dergleichen Blutzugrecht kann nicht später als
in zwey und vierzig Tagen, von demjenigen an ge-

rechnet, wo der Verkauf nach den jedes Orts g bräuch-
lichen Formen'durch ein öffentliches Instrument aus-

gefertigt wurde, ausgeübt werden. Dieser Tag selbst

ist nicht milbcgrissn.
4- Die Gesetze und Gebräuche über das Blutzng-

recht sind aufgehoben, die Fälle des H. 2 ausgenommen.
5.. Wenn der Zeitraum, während welchem nach

dcn alten Gesetzen der Verwandte für einen vor dem!

Tage des gegenwärtigen Gesetzes geschehenen Verkauf
von unbeweglichen Gütern das Bluizugrecht ausüben-

tonnte, länger als neunzig Tage ist, so ist derselbe

durch das gegenwärtige Gesetz auf den Zwischenraum
von 90 Tagen heruntergesezt, dcn Tag des Verkaufs
nicht mitbegriffen. Dieser Termin fängt vom Tage
des gegenwärtigen Gesetzes an. Alle alten Gesetze und
Gebräuche hierüber sind ausgehoben.

Delors ist erstaunt über den Widerspruch, der:

zwischen den Erwägungsgründen und dem Gesetz selbst-

statt hat und über die Ungleichheit, die dadurch w'
ganz Helvetien eingeführt würde: er gesteht, daß es'

ein Vortheil des Staats ist, daß das Land so viel'
als möglich vertheilt sey, damit die gröstmögiiche Zahl
von Bürgern wirkliche Eigenthümer seyen: oiestr Vor-
theil hat wirklich schon in Helvetien stau, aber durch'
Aufhebung des Biutzugs würden die reichen Bürg r'
nach und nach alles aufkaufen und die Armen aus

ihrem Eigenthum verdrängen: cr stimmt daher zur-
Zurückweisung an die Comiiußiou.

E scher will nicht mehr in die Entwicklung des'

Grundsätze eintreten, welche bey der ersten Berathung'
dieses Gegenstandes schon hinlänglich entwickelt wurden
den Erwägungsgründen kann cr darum nicht beystim-'

men, weil cr nur zum Vortheil der ärmern Bürger,-
nicht zur Erhaltung der reichen Familien dm Blutzng.
einstweilen noch beyzubehalten wünscht. Der- Ein-'
schränkung dös Blutzugs ans 6 Wochen Zeit stimmt er

bey, hingegen will er ihn nicht bloß auf die auf- und'
und absteigenden Linien, sondern aus die Geschwister»

kinder einschränken: Er stimmt also Deloes Antrag bey..

C a r m i n t r a n ist auch nicht befriedigt durch daA

Gutachten und stimmt dcn schon gemachten Einwm--
düngen bey, will aber auch die Dauer dcs VlutzugK
verlängern und ist immer noch überzeugt, daß alle'

Verkäufe auföffeutlichenVersteigerungen haben statt soll---

ten : Er stimmt für Zurückweisung an die Commißiom.
C u st 0 r ist ganz gleicher Meinung:
S ch lumps kann weder zu den Erwägungsgrün»-

den noch zu irgend einem der vorgeschlagnen U stim«-

men: er will den Blutzng in der ganzen Republik:'
gleichförmig einführen und festsetzen und stimmt slss>

zur Zurückweisung an die Commißion.
Bleß will erst über den Grundsatz, des MütM?-

rechts abstimmen und entweder denselben ganz aicktzö--

bcn oder bis zur Abfassung des Eivilgesetzbuches bey--

behalten: er ist aus langer Erfahrung für vle.Meh--
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yvendigkeit der Aufhebung dieses Rechts gestimmt und

federt daher dieselbe, und dagegen ein Gesetz, welches

unregelmäßige Käufe vernichte.

Carra rd. Frankreich, Oestreich und Preussen

Haben den Vlutzug aufgehoben, und wir wollen wei-

scre Gesetzgeber seyn und denselben beybehalten Er
ist nicht mit Deloes einig, daß die Republik schon

Hinlänglich in kleine Grundstücke abgetheilt sey und

kennt viele grosse Besitzungen, welche des Blutzugs

wegen nicht können verstückclt werden: er behauptet,
der Grundsatz des Blutzugs und nicht die Formen des-

selben, veranlassen die Prozesse, und eben so seyen die

Eide, die er bewirke, durch die Cache selbst veranlaßt

und stimmt also zum Gutachten.

Secret an untcrstüzt sein Gutachten durch ver-

schiedene Gründe. Den ersten nimmt er aus dem

gewöhnlichen Gange des Landmanns her, seine Grund-
stücke so lang er kann, zu behalten; da es hingegen

bey den Städtern sich umgekehrt verhalte. Hieraus
folge, daß die Aufhebung des Blutzugs die Vcrthei.
lung des Landeigenthums unter viele befördere. Die
Prozesse, die aus dem Blutzug entstehen, schrecken

viele Arme ab zu kaufen und zu ziehen, weil sie die

damit verbundenen Kosten nicht zu ertragen vermögen.

Er widerlegt hierauf verschiedene Einwürfe der Präo-
pinanren gegen das Gutachten. Er stimmt entweder

zu der unbedingten Aufhebung, oder wenigstens zugn

Gutachten.

Graf wünschte nach allem, was er von den »ach.

theiligen Folgen des Blutzugrechts gehört hat, nicht,
daß man denjenigen Theilen des Landes, die dasselbe

nicht kennen, es zum Geschenk machen möchte. Er
glaubt, das Beste Helveticns erfodre seine Aufhebung.

Bille tee stimmt für Aushebung, weil dieses Recht

nur zur Vereinigung des Landeigenlhums in der Hand
einzelner, und zur Ausschließung der übrigen, vor-
züglich der ärmern, führe.

Kühn hatte schon vor 2 Iahren zur Aufhebung

dieses Rechts gestimmt, weil er von seinen Übeln Fol-

gen überzeugt war. Auch heute stimmt er so aus

den nemlichen Gründen. Vor allem aus, muß bey

der Prüfung eines solchen Rechts, Nüksicht daraufge-

nommen werden, ob der Bestimmungsgrund desselben

noch in unsern Verhältnissen vorhanden sey? Es ist

unsere Pflicht, dasselbe aufzuheben, so bald wir diesen

Bestimmungsgrund nicht mehr in dem bürgerlichen

Zustand erblicken. Das Blutzugrecht kommt aus dem

Familiensystem her, das auf das Grundeigenthum bey
Einführung desselben angewendet wurde. Es wurde
als das Eigenthum nicht des Besitzers, sondern seiner

ganzen Familie betrachtet. Ein abgetheilter Verwand-
ter hatte das Recht es auszuüben, wenn ein Theil des
Guts aus der Familie verkauft ward. Nun existirt
dieses Verhältniß nicht mehr. Die Grundstücke sind
nicht mehr das Eigenthum ganzer Familien sondern
ausschließend dasjenige des Besitzers. Jener Rechts-
arund, der den Verwandten das Zugrecht gab, existirt
also nicht mehr- Aber ein zweyter Punkt, worauf
der Gesetzgeber sehen muß sind die Folgen dieses Rechts.
Die einzige gute, die man angeführt hat, ist diese:
daß zuweilen ein Verwandter das Gut, das einem
Fremden verkauft war, um einen niedern Preis an
sich ziehen kaun. Aber ich frage: welches Recht hat
der Verwandte auf den Willen des Verkäufers Welche
Befugniß zu fodern, daß er ihm sein Gut um diesen
nämlicycn niedrigen Preis überlasse, um den er es dem
Käufer zugedacht hatte? Aber sagt man, die Kinder
haben den Vortheil, ein unter dem Preis angekauftes
Gut an sich zu ziehen und so ihr Erbtheil zu sichern.
Aber ich bemerke, daß dieses Vorrecht nur den Kin-
dern zukommt, die nicht mehr unter der väterlichen
Gewalt sind, also ein Vorrecht dieser vor jenen, die
noch unter derselben stehen, mithin ein ungerechter
Vorzug. Wenn ihr, B. R., jenen Zweck erreichen
wollt, so müsset ihr ei» Gesetz machen, das allen
Kindern gleiche Rechte zusichert. Diese einzige guteFolge
ist also unzulänglich in dem leztern, widerrechtlich in
dem erstern Falle. Hingegen sind die andern Folgen
alle nachtheilig für die Gesellschaft und den einzelnen

Bürger. Der Blutzng verhindert den Güterverkehr
und macht ihn unsicher. Er erzeugt Prozesse, und wenn
er in einem Falle vielleicht einem einzelnen Glied einer

Familie einen Vortheil gewährt, so untergräbt er in
hundert andern das Glück, die Ruhe, den Wohlstand
und die Moralität ganzer Familien. So sehr ich mich
in den Privatstand zurücksehne, so würde ich doch mit
den traurigsten Gefühlen wieder zu meinem ehevvrigen
Berusse zurückkehren, wenn ich nichts dazu beytragen
könnte, diese Quelle so vieles Privatunglücks zu ver-
stopfen. Ich stimme für gänzliche Ab/chaffung.

Der grosse Rath nimmt den Grundsatz an, daß
das Vlutzugrecht aufgehoben seyn solle.

Preux wird Präsident und K ilchmattn deut-

scher Secretär.
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